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Allgemeine Chronik

Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation

Strassenverkehr

Das Thema Lärmschutz stand im Zentrum der Motion «Wahre Kosten von
Lärmschutzmassnahmen» von Nationalrat Franz Grüter (svp, LU). Dieser forderte, dass
bei Lärmschutzmassnahmen auf Nationalstrassen der Leitfaden Strassenlärm
(BAFU/ASTRA), konsequent angewendet werde und die Kostenberechnungen soweit
möglich auf effektiven Marktpreisen beruhten. 
Der Bundesrat beantragte die Ablehnung der Motion. Er argumentierte, dass es sich bei
den Kostenangaben für Lärmschutzbauten um Richtwerte handle, die in der
Vorprojektphase für eine Kostenschätzung eingesetzt werden, wenn noch keine
genaueren Kostenangaben vorliegen. Diese Werte basierten auf aktuellen
Ausführungsprojekten an Nationalstrassen. Sie gewährleisteten eine schweizweite
Gleichbehandlung der vom Verkehrslärm betroffenen Bevölkerung.
In der nationalrätlichen Debatte im Herbst 2019 monierte Grüter noch einmal, dass das
ASTRA Einheitspreise für Lärmschutzwände anwende, die nicht den Marktpreisen
entsprächen. Er verlangte daher, dass die Berechnungsgrundlagen neu erarbeitet
würden. Mit den seiner Meinung nach zu teuren Berechnungen der
Lärmschutzmassnahmen würden die Anwohnerinnen und Anwohner um den ihnen
zustehenden Schallschutz gebracht. Verkehrs- und Umweltministerin Sommaruga
erinnerte daran, dass es sich bei den vom ASTRA verwendeten Kostenangaben um
Durchschnittswerte von bereits realisierten Projekten entlang der Nationalstrasse
handle, konkret seien dies CHF 1'700 pro Quadratmeter Lärmschutzwand. Die
effektiven Kosten pro Quadratmeter Lärmschutzwand beliefen sich dann aber je nach
Projekt auf zwischen CHF 900 und CHF 3'500. Zum Zeitpunkt der
Verhältnismässigkeitsprüfung seien die effektiven Kosten  noch gar nicht bekannt und
könnten somit gar nicht berechnet werden, erinnerte Sommaruga. Der Schutz der
betroffenen Personen sei mit der von Nationalrat Grüter geforderten Motion abhängig
von kostenbeeinflussenden Faktoren, wie beispielsweise dem Zustand einer Brücke, auf
welcher eine Lärmschutzwand erstellt würde. Es widerspreche dem Prinzip der
Gleichbehandlung, wenn bei anerkanntem Schutzanspruch die Umsetzung der
Massnahme davon abhängig gemacht werde, wie aufwändig die Realisierung der
Lärmschutzmassnahme ist, resümierte die Verkehrsministerin. Die Mehrheit der
grossen Kammer, insbesondere die geschlossen stimmende SVP- und FDP.Liberale-
Fraktion, liess sich von der bundesrätlichen Argumentation nicht überzeugen und
stimmte für Annahme der Motion (100 zu 88 Stimmen bei 2 Enthaltungen). 1

MOTION
DATUM: 12.09.2019
BERNADETTE FLÜCKIGER

Der Ständerat behandelte in der Wintersession 2020 die Motion «Wahre Kosten von
Lärmschutzmassnahmen» von Nationalrat Franz Grüter (svp, LU), nachdem diese in der
Herbstsession 2020 der KVF-SR zur Vorberatung zugewiesen worden war.
Kommissionssprecher Wicki (fdp, NW) legte im Plenum dar, warum die KVF-SR die
Motion einstimmig zur Ablehnung empfahl. Grüters Forderung, Kostenberechnungen
für Lärmschutzmassnahmen möglichst auf effektiven Marktpreisen zu basieren, sei in
der Praxis quasi nicht umzusetzen, da man sich zu diesem Zeitpunkt in der
Vorprojektphase befinde, in welcher noch zu viele unbekannte Faktoren Einfluss
nehmen können. Vor allem würde die Umsetzung dieser Forderung aber bedeuten, dass
der Verfassungsgrundsatz der Gleichbehandlung missachtet würde, wenn ein teureres
Objekt (beispielsweise Gebäude) als schützenswerter als ein günstigeres Objekt
eingestuft würde, obwohl die Bewohner und Bewohnerinnen genau gleich von Lärm
betroffen wären. Nachdem sich auch Bundesrätin Sommaruga noch einmal gegen die
Motion ausgesprochen und betont hatte, dass auch die BPUK die Anliegen der Motion
kritisch sehe, lehnte die kleine Kammer die Motion stillschweigend ab. 2

MOTION
DATUM: 08.12.2020
BERNADETTE FLÜCKIGER
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Schiffahrt

Franz Grüter (svp, LU) forderte mittels einer im September 2022 eingereichten Motion
die Einbindung der Schiffs- und Schiffsführendendaten in das für den Strassenverkehr
erstellte «Informationssystem Verkehrszulassung» (IVZ). Der bisher in Papierform
ausgestellte Schiffsführerausweis solle neu im Kreditkartenformat ausgestellt werden
und bei einem Wechsel des Wohnsitzes innerhalb der Schweiz nicht mehr umgetauscht
werden müssen. Des Weiteren forderte Grüter, dass die Einführung einer digitalen
Lösung für den Schiffs- und Schiffsführerausweis geprüft wird, wie er es bereits in
einer unbehandelt abgeschriebenen Motion (Mo. 20.4356) für den Strassenverkehr
gefordert hatte. Von der Einbindung in das IVZ versprach sich Grüter auch einen
verbesserten Informationsaustausch zwischen den Kantonen, insbesondere bei den
Administrativmassnahmen. Der Bundesrat beantragte die Annahme der Motion, wies
aber auf die Kosten hin, die durch die neue zentrale Datenverwaltung entstehen
würden. Der Nationalrat nahm die Motion in der Wintersession 2022 diskussionslos und
stillschweigend an. 3

MOTION
DATUM: 16.12.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER

Die Einbindung der Schiffs- und Schiffsführendendaten in das für den
Strassenverkehr erstellte «Informationssystem Verkehrszulassung» (IVZ) war im
Ständerat unbestritten. Auf Antrag ihrer einstimmigen KVF-SR hiess die kleine Kammer
in der Frühjahrssession 2023 eine entsprechende Motion von Franz Grüter (mitte, LU)
stillschweigend gut und überwies die Motion damit an den Bundesrat. Zwar sei sich die
Kommission bewusst, dass mit der Massnahme einmalige Investitionskosten für den
Bund in der Höhe von CHF 3.5 bis 5.5 Mio. sowie jährliche Betriebskosten im Umfang
von CHF 300'000 bis 400'000 anfielen, jedoch würden die Vorteile überwiegen,
konstatierte Kommissionssprecher Hans Stöckli (sp, BE) im Rat. Die Kommission erachte
es zudem als angemessen, die Digitalisierung der beiden Ausweise zu prüfen, liess die
Kommission in ihrem Bericht verlauten. 4

MOTION
DATUM: 09.03.2023
MARCO ACKERMANN

Post und Telekommunikation

Jon Pult (sp, GR) reichte im September 2020 ein Postulat betreffend die digitale
Infrastruktur und deren geopolitische Risiken ein. Der Bündner Nationalrat wollte den
Bundesrat beauftragen darzulegen, wie die Risiken beim Ausbau und der
Weiterentwicklung von digitalen Infrastrukturen wie etwa 5G reduziert werden können.
Es gelte zu klären, welche Risiken Anbieter wie Huawei darstellten, «die in Ländern
domiziliert sind, die weder marktwirtschaftlich noch rechtsstaatlich organisiert sind».
Pult ging es insgesamt auch darum, dass die Schweizer Technologieinfrastruktur nicht
durch den sich abzeichnenden geoökonomischen Wettbewerb zwischen China und den
USA tangiert wird. Der Bundesrat beantragte die Annahme des Postulats. Er verwies
dabei auf die angenommenen Postulate 19.3135 und 19.3136, die sich ebenfalls mit den
Risiken in Zusammenhang mit digitalen Infrastrukturen befassen. Die von Pult
geforderte Analyse werde mit diesen Arbeiten abgestimmt.
Der Nationalrat behandelte das Geschäft in der Sommersession 2021; es war zuvor von
Franz Grüter (svp, LU) bekämpft worden. Grüter argumentierte, dass die Schweiz in
digitaler Hinsicht nun einmal vom Ausland abhängig sei und dies in absehbarer Zukunft
auch bleiben werde. Daher gelte es, Partnerschaften und damit auch gewisse Risiken
einzugehen. Um diese Risiken wiederum zu kontrollieren, brauche die Schweiz
technologisches und geopolitisches Knowhow sowie Prüfverfahren für gewisse
Technologien. Eine solche Prüfung könne jedoch durch private Testinstitute erfolgen
und brauche keinen staatlichen Eingriff. Eine Ausnahme könne hingegen für national
kritische Infrastrukturen gemacht werden, so Grüter. Anschliessend erläuterte
Bundesrätin Simonetta Sommaruga, dass der Bundesrat das Thema unter anderem auch
deshalb aufgreifen möchte, weil die digitale Sicherheit auch die Infrastrukturanbieter,
die Fernmeldeunternehmen und die Privatwirtschaft stark beschäftige. Die grosse
Kammer nahm das Postulat mit 104 zu 83 Stimmen bei 4 Enthaltungen an. Die SVP- und
die FDP.Liberale-Fraktion stimmten geschlossen gegen den Vorstoss. 5

POSTULAT
DATUM: 17.06.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

1) AB NR, 2019, S. 1528 f.
2) AB SR, 2020, S. 1258 f.
3) AB NR, 2022, S. 2424
4) AB SR, 2023, S. 161 f.; Bericht KVF-SR vom 2.2.23
5) AB NR, 2021, S. 1429
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